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BETREFF Waffengesetz (WaffG); 

Einstufung einer Laservorrichtung für das Tierabwehrgerät "Guardian Angel 3" 
  

BEZUG Ihre Anfrage per Email vom 21.10.2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bezüglich Ihrer Anfrage zu Laservorrichtungen an ihrem Produkt „Guardian Angel 3“ teilen 

wir Ihnen mit, dass das Gerät „Guardian Angel 3“ in Deutschland lediglich als Tierabwehrge-

rät erlaubt ist. Als solches fällt es nicht unter das deutsche Waffenrecht. 

Nach Nr. 1.2.4.1 der Anlage 2 -Waffenliste-, Abschnitt 1 -Verbotene Waffen- zu § 2 Abs. 3 

WaffG sind Laserzielhilfen nur dann verboten, wenn Sie für Schusswaffen bestimmt oder an 

Schusswaffen montiert sind. Da Ihr Produkt „Guardian Angel 3“ keine Schusswaffe ist und 

auch sonst nicht vom WaffG erfasst wird, sind Laservorrichtungen an dem „Guardian Angel 

3“ waffenrechtlich unbedenklich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Mittelstädt 


